	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Laufenlassen und Freispringen von Pferden

	
	Bewegen von Tieren

	Gefahren für den Menschen

	

· Unfallrisiko durch unzureichende bauliche Einrichtung
· Unfallgefahr durch unsachgemäßes Verhalten des Menschen
· Verletzungsgefahr durch Pferde: getreten, geschlagen, gestoßen oder umgerannt werden
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	

· Vor Arbeitsbeginn Vollständigkeit der Sicherheitseinrichtungen prüfen.
· Bauliche Einrichtung und Ausrüstungsmaterial: Höhe der Absperrungen 1,80 – 2,00 m, Spiegel und Fenster abdecken, kurzer Führstrick, adäquates Hindernismaterial, Sicherheitsauflagen verwenden.
· Beim Führen des Pferdes ist geeignetes Schutzschuhwerk (mind. S2) zu tragen.
· Pferde sind einzeln in die Halle hineinzuführen und vor dem Loslassen umzudrehen.
· Sichtbarrieren schaffen, damit Pferde die Bande nicht überspringen können.
· Hilfsmittel zum kontrollierten Treiben einsetzen, z. B. Peitsche.
· Einen zweiten Peitschenführer hinzukommen lassen.
· Tiere niemals unbeaufsichtigt lassen (Gefahr des Anknabberns von Lichtschaltern, Steckdosen).
· Ruhigen und konzentrierten Umgang mit dem Pferd wahren.
· Ausreichenden Sicherheitsabstand halten.


	

	Verhalten bei Störungen

	

· Ruhe bewahren.
· Aus dem Aktionsbereich des Pferdes treten.
· Beruhigend auf das Pferd einwirken.
· Ursache abstellen.
· Vorgesetzte informieren.



		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
     
	[image: ]

	

· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112)!
· Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). 



	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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